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An das Per E-Mail
Bundesministeriurn für Inneres

An das Per E-Mail
Bundesministerium für Arbeit,
Soziales und Konsumentenschutz

An das Per E-Mail
Bundesministerium für Gesundheit

An das
Präsidium des Nationalrats Per E-Mail

Betr.: Budgetbegleitgesetz 2011 — 2014;
Zivildienstgesetz u. a.

Bezug: (hr E-Mail vom 27. Oktober 2010,
GZ: BMI-LR1300/0050-lll/1/2010

Sehr geehrte Damen und Herren!

Der Hauptverband der ästerreichischen Sozialversicherungstrager nimmt wie

folgt Stellung:

ZuArt.X1Z6-33Abs2ZDG

Der Entwurf ist unnätig kompliziert und nimmt auf bestehende Organisations

formen nicht Rücksicht, weil er quasi als ,,lnsellosung” im ZDG geschaffen werden

soil.

Es steht zu befürchten, dass em Teil der erwarteten Einsparungen durch

Missverständnisse in der praktischen Vollziehung wieder zunichte gemacht werden

könnte. Der Hauptverband bedauert, dass im Vorfeld der Novelle nicht — wie in ande
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ren Bereichen durchaus üblich — Gespräche auf Büroebene für eine moglichst effi

ziente Gestaltung gesucht wurden.

Meldepflichtige Stellen wären zur Vermeidung einer ,,Rechtszersplitterung”

sarnt aUen darnit verbundenen logistischen Nachteilen prirnãr rn ASVG als entspre

chendem Materiengesetz festzuschreiben (so ist z. B. der Hauptverband keine Stelle,

bei der man jemanden ,,anmelden” können sollte, sondern die jeweiligen Soziaversi

cherungstrager wären dies). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bereits

dern Bundesministeriurn für Inneres nach § 36 Abs. 1 Z 5 ASVG als rneldepflichtige

Stelle für pflichtversicherte Zivildienstleistende (Teilversicherung in der Kranken- und

Unfaliversicherung nach § 8 Abs. 1 Z 4 ASVG) die in den § 33 und 34 ASVG be

zeichneten Pflichten obliegen.

Nach § 33 ASVG hat die An- und Abrneldung beirn zuständigen Krankenver

sicherungsträger zu erfolgen, die technisch über § 37d ASVG zu Iösen ware, Es wird

daher angeregt, jedenfalls nur eine rneldepflichtige Stelle für die An- und Abmeldung

zur Kranken- und Unfaflversicherung nach § 8 Abs. 1 Z 4 ASVG beirn zuständigen

Krankenversicherungstrager vorzusehen und falls dies die Zivildienstserviceagentur

sein sollte, eine entsprechende Anderung des § 36 Abs. 1 Z 5 ASVG vorzunehmen.

Solite auch die besondere Meldeverpflichtung nach § 37d ASVG künftig durch die

Zivildienstserviceagentur erfolgen, ware auch eine Anpassung dieser Meldebestirn

rnung notwendig.

Zudem geht nicht klar hervor, inwieweit eine rückwirkende (verspätete) An

oder Abmeldung Rechtsfolgen nach sich zieht. Auf Beginn und Ende der Pflicht

versicherung wird sie keinen Einfluss haben, da diese unrnittelbar in den gesetzli

chen Bestimmungen des ASVG ( 10 Abs. 5 und § 12 Abs. 4 ASVG) festgelegt sind.

Die Formulierungen wären ebenfalls zu überarbeiten: Es kann wohi nicht

gemeint sein, dass dann, wenn eine rechtzeitige Anrneldung rnoglich war, dies aber

— aus weichen Gründen irnmer — nicht geschah, eine rückwirkende Anmeldung nicht

mehr rnoglich sein soflte? Weiters sollte das irn ersten Satz des Abs. 2 enthaltene

Wort ,,obliegf’ auf ,,obllegen” geändert werden.

S4fflfeundlichen Grü1en
tFür iej Haptverband:
I ii

I1II *J/ 11/ / 4f i /
‘J \/\_ 7 \‘
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